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§ 2 K-GFG Grundsätze zur
Aufgabenbesorgung
 K-GFG - Kärntner Gesundheitsfondsgesetz – K-GFG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.11.2021

(1) Im Sinn seiner Zweckbestimmung gemäß § 1 Abs. 3 hat der Fonds die Aufgaben zu erfüllen, die seinen Organen

nach dem 2. Abschnitt dieses Gesetzes zugewiesen sind. Bei Besorgung dieser Aufgaben ist darauf zu achten, dass eine

qualitativ hochwertige, e ektive und e ziente, allen frei zugängliche und gleichwertige Gesundheitsversorgung

insbesondere auch durch die Zielsteuerung-Gesundheit sichergestellt und die Finanzierbarkeit des

Gesundheitswesens unter Einhaltung der Finanzrahmenverträge abgesichert wird. Ferner sind die

gesundheitspolitischen Grundsätze gemäß § 16 zu beachten.

(2) Der Fonds leistet nanzielle Zuwendungen nur nach Maßgabe der ihm zur Verfügung stehenden Mittel. Die

Leistungen des Fonds sind an die Einhaltung der verp ichtenden qualitativen Inhalte des Österreichischen

Strukturplans Gesundheit (ÖSG) und des Regionalen Strukturplans Gesundheit (RSG) sowie der Verordnungen gemäß §

23 Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz (G-ZG) und im Fall, dass kein Einvernehmen gemäß § 23 Abs. 2 GZG zustande

kommt, die Berücksichtigung des Landes-Krankenanstaltenplans (einschließlich seiner Vorgaben zu Großgeräten)

durch die Gesundheitsdiensteanbieter zu binden. Er ist weiters verp ichtet, nanzielle Zuwendungen des Fonds von

der Einhaltung weiterer Bedingungen, wie insbesondere die Einsichtnahme in alle für die Abrechnung maßgeblichen

Bücher und Aufzeichnungen durch eigene oder beauftragte Organe, abhängig zu machen. Hiebei ist § 3 Abs. 3

Gesundheitsqualitätsgesetz anzuwenden. Eine allfällige Bereitstellung von Investitionszuschüssen an

Gesundheitsdiensteanbieter hat im Einklang mit dem ÖSG und dem RSG zu erfolgen.

(3) Soweit nicht gesetzlich ausdrücklich anderes angeordnet ist, wird der Fonds als Träger von Privatrechten tätig.

(4) Im Fall eines vertragslosen Zustandes zwischen der Sozialversicherung und ihren Vertragspartnern hat der Fonds

daran mitzuwirken, schwerwiegende Folgen für die Bevölkerung zu vermeiden. Dabei ist auch eine Einigung über die

Entgelte der Sozialversicherung an den Fonds bei Mehrleistungen der Krankenanstalten anzustreben; die Entgelte

dürfen das Ausmaß der vergleichbaren ersparten Arztkosten nicht überschreiten.
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